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Jahren vorgesehen ist. rechtlich hatte 
das Bundesverwaltungsgericht an dieser 
langen Verfahrensdauer nichts zu bean-
standen, wie sich aus der kürzlich veröf-
fentlichten entscheidung zu Dietenbach 
ergibt. alles hänge von den umständen 
des einzelfalles ab. „unterwegs“ auftre-
tende hindernisse müssten allerdings 
unverzüglich beseitigt werden.

Bei genauerem hinschauen zeigen 
sich die unterschiede zwischen großen 
infrastrukturprojekten und Bauleitpla-
nung: Die schaffung von Wohnbauland 
ist in kommunaler hand und damit oft 
von fragilen mehrheiten in den stadtpar-
lamenten abhängig. außerdem spricht 
der Bundesgesetzgeber hier mit doppel-
ter Zunge: Das Zügigkeitsgebot bei städ-
tebaulichen entwicklungsmaßnahmen 
wird konterkariert durch überkomplexe 
Vorgaben, die für die aufstellung von 
Bebauungsplänen gelten und deren ein-
haltung am ende auch noch penibel von 
den gerichten kontrolliert wird. schließ-
lich gibt es keinen breiten gesellschaftli-
chen konsens zu ambitioniertem Woh-
nungsbau. Dies gilt übrigens gleicherma-
ßen für neubauprojekte auf der grünen 
Wiese wie für das Weiterbauen im 
Bestand als nachverdichtung.

Diesem Dilemma versuchen die pro-
tagonisten des Wohnungsbaus durch 
eine Flucht in die „Welt der Fachlich-
keit“ zu entrinnen. Bei der Bauleitpla-
nung wird heute jeder einzelne Belang 
durch umfängliche expertisen (etwa zu 
Verkehr, lärm, mikroklima, Belichtung, 
artenschutz) von sachverständigen 
untersucht und nach technischen regel-
werken bewertet. Doch solche ver-
meintlich objektiven einschätzungen 
führen in der praxis gerade nicht zur 
gewünschten akzeptanz von Wohnbau-
projekten, sondern allenfalls zu gegen-
gutachten und langwierigen gerichts-
verfahren.

hierzu gibt es keine einfachen lösun-
gen. insbesondere erscheint es beim Woh-
nungsbau illusorisch, dass Wirtschaft, 
politik, Behörden und Zivilgesellschaft an 
einem strang ziehen, wie dies für die 
anbindungsleitung Wilhelmshaven pos-
tuliert wurde. Das hat auch die Bundes-
politik erkannt. andernfalls hätte man bei 
dem von der Bundesregierung ausgerufe-
nen Bündnis für bezahlbares Wohnen 
andere maßnahmen vorgeschlagen als die 
187 kleinteiligen und mutlosen Verbesse-
rungsvorschläge, die im oktober der 
öffentlichkeit vorgestellt wurden. klar ist 
damit, dass das lng-Beschleunigungsge-
setz keine Blaupause für beschleunigten 
Wohnungsbau abgibt. Wer das glaubt, ver-
gleicht Äpfel mit Birnen. Damit bleibt es 
bis auf Weiteres bei zwei entkoppelten 
„Deutschlandgeschwindigkeiten“ des 
Bauens. thomas schröer

Der Autor  ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
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Die Fakten beeindrucken: Die entwurfs-
planung für das projekt war nach zehn 
tagen fertig. Die genehmigung lag nach 
sechzehn Wochen vor, und die Bauzeit 
betrug nur vier monate. selbst für ein 
einfamilienhaus in Fertigbauweise wäre 
das tempo, das beim Bau der anbin-
dungsleitung Wilhelmshaven für das ers-
te deutsche lng-terminal vorgelegt 
wurde, höchst respektabel. Die Betrei-
bergesellschaft spricht vom „Bauen in 
neuer Deutschlandgeschwindigkeit“.

Beim Wohnungsbau wird hingegen 
noch nach alter Deutschlandgeschwin-
digkeit gebaut, wie das Beispiel des in 
Freiburg im Breisgau geplanten stadt-
teils Dietenbach zeigt. Dort sollen im 
Westen der stadt annähernd 7000 Woh-
nungen für mehr als 15 000 menschen 
entstehen. Die planungen begannen 
schon 2012. Die stadt prognostizierte, 
dass bis anfang der Vierzigerjahre alles 
fertiggestellt sein werde. Jetzt könnte es 
aber noch deutlich später werden. nach 
jüngsten Berichten möchte die örtliche 
sparkasse die Vermarktung der Dieten-
bach-grundstücke an die stadt zurück-
geben, weil ihr das wirtschaftliche risi-
ko des projekts wegen der gestiegenen 
Baupreise und Zinsen inzwischen zu 
hoch erscheint.

Warum gibt es das  Deutschland der 
zwei geschwindigkeiten? in beiden Fäl-
len geht es doch um Vorhaben, an deren 
umsetzung ein evidentes öffentliches 
interesse besteht. auf den ersten Blick 
scheint die antwort einfach zu sein: 
Den terminals spendierte der gesetz-
geber mitte des Jahres flugs ein eigenes 
lng-Beschleunigungsgesetz mit spür-
baren erleichterungen. außerdem war 
ein großer gesellschaftlicher konsens 
spürbar, dass schnellstmöglich eine inf-
rastruktur für die importe von Flüssig-
gas geschaffen werden muss.  so gelang 
bei den terminals in zehn monaten ein 
erfolg, der zuvor über Jahrzehnte 
undenkbar erschien.

Beim Wohnungsbau gibt der gesetzge-
ber den kommunen sogar schon viel län-
ger einen drakonischen rahmen an die 
hand: Das projekt Freiburg-Dietenbach 
ist als städtebauliche entwicklungsmaß-
nahme geplant, die gemeinhin als 
schärfstes schwert des städtebaurechts 
bezeichnet wird. entwicklungsmaßnah-
men müssen durch das Wohl der allge-
meinheit gerechtfertigt sein und insbe-
sondere einen erhöhten Bedarf an Wohn-
raum decken. hierzu können kommunen 
die grundstückseigentümer am ende 
sogar enteignen. in zeitlicher hinsicht 
muss die maßnahme zügig innerhalb 
eines absehbaren Zeitraums durchge-
führt werden.

Doch in der praktischen umsetzung ist 
„zügig“ hier das gegenteil von schnell, 
wie das Beispiel Freiburg, aber auch die 
in Frankfurt geplante „Josefstadt“ an der 
a 5 zeigt, für die eine projektdauer von 22 

Zügig ist  nicht schnell
 Von den lng-terminals für den  Wohnungsbau lernen?
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